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derer Ubelstand bezeichnet. Der jihrliche kurze
- Kursus im Schiessen sei zwar ganz gut, allein nur
bestdndige Schiesspraxis vermdge gute Schiitzen
zu ergeben, und selbst kurze Schiesstinde auf
300 Yards wiirden besser sein wie nichts, und
verdienten iberall, wo es moglich sei, angelegt
zu werden. Mit einem Wort, die englische Ka-
vallerie miisse in die Lage gesetzt werden, ihre
Reit- und Schiessausbildung in betrichtlichem
Masse zu verbessern. Im Vergleich zu der Ka-
vallerie anderer Armeen, bemerkt man, miisse
bericksichtigt werden, dass England eine Frei-
willigen- und keine Konskriptions-Armee besitzt,
und dass in der Kavallerie ein Freiwilliger nicht
unbedingt besser wie drei konskribierte Leunte
sei, und dass, wenn die englische Kavallerie ihre
Leute in dem Masse drillen wiirde wie dies
anderwirts geschieht, wenige Freiwillige versucht
sein wirden, in ihre Reihen zu treten. Ks sei
daher wiinschenswert, die Leute fiir eine lingere
auskommliche Dienstzeit einzustellen. Die eng-
lische Kavallerie befindet sich iiberdies durch die
Jugend ihrer Pferde im Nachteil, da sie be-
stindig 8 —4 Jahre alte Remonten erhilt, die sie
1—2 Jahre fiittern muss, bevor sie ausgebildet
werden konnen, wihrend die Kavallerie der dbri-
gen Armeen in der Regel mit vollig fertigen
und reifen Pferden versehen wird. Da die eng-
lischen Kavallerie-Regimenter véllig imstande
sind, ihre eigenen Pferde auszubilden, meint man,
sei es unrichtig, sie mit Pferden zu versehen,
die in Monaten und zuweilen selbst Jalren
nicht ausgebildet werden konnten. Es sei ein
Mangel der Bestimmungen iber den Pferdeer-
satz, dass sie keine Jugendgrenze enthielten.

Was den dritten Misstand, die Vernachlissi-
gung der Gelegenheit zur Ausbildung betrifft,
so wird zwar behauptet, dass viel mit dem, was
vorhanden sei, geleistet werde; allein zugegeben,
dass viel mehr geleistet werden wiirde, wenn die
Gelegenheit dazu vorhanden sei, und es sei keine
Frage, dass in der Thatigkeit, die im Kriege von
hochster Bedeutung sei, dem Aufklarungsdienst
und allem, was dazu gehdre, eine Steigerung
eintreten miisse. Wenn die Mannschaft syste-
matischer und andauernder und in héherem
Masse, wie dies heute geschehen, gelehrt werde,
wie eine Karte gelesen werden miisse, wie aufge-
klart, wie rekognosziert werden muss und was und
warum dies zu bemerken ist, und was iiber das,
was der Mann gesehen, gemeldet werden misse,
so wiirde viel fir den Dienst gewonnen werden.
Nur zu oft sehe man Patrouillen auf die Spitze
der Hiigel galoppieren und sich der vollen Ein-
sicht aussetzen, anstatt ihre Kopfe nur dber die
Créte hinweg zu erheben und zwar trotz vieler
Ermahnungen, dass ihre Aufgabe zu sehen und
nicht gesehen zu werden sei. Ks wiirde, meint
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man ferner, gut sein, wenn in unsern Tagen,
wo die Kavallerie 20 engl. Meilen und mehr
vor der Front der Armee sei, jeder Mann, an-
statt nur vier per Eskadron, in einem gewissen
Grade im Kavallerie-Pionierdienst ausgebildet
wiirde, um einige Kenntnis, wie eine Briicke,
eine Eisenbahn oder der Telegraph zerstort wer-
den miisse, zu erlangen, oder wie der letztere
unbrauchbar gemacht werden kann, ohne ihn zu
zorstoren, ferner, wie Wasser gefunden und
filtriert wird, wie Schutzvorrichtungen aller Art,
wie Ofen, Kiichen, Flosse, Briicken, Leitern etc.
hergestellt werden; endlich wie gerudert, ge-
schwommen, gekocht, ein Strohdach verfertigt
und ein Knoten geschlungen werden muss und
wie ein Kruppgeschiitz bedient und gebrauchs-
unfihig gemacht wird. Alle diese Dinge miissten
im Frieden gelehrt werden, denn es sei keine
Zeit vorhanden, sie im Kriege schnell zu lernen.
Einige gehen sogar so weit, dass ein Teil der
Schwadronsmannschaften darin ausgebildet sein
muss, eine Dampfmaschine in Bewegung zu
setzen, einen Telegraphen zu bedienen und, was
allerdings bereits in andern Armeen der Fall ist,
die Explosionsmittel zum Demolieren richtig zu
verwenden, zu photographieren, zu skizzieren und
Maschinengeschiitze und Distanzmesser zu hand-
haben.

Die englische Kavallerie befindet sich nach
den Ergebnissen ihrer diesjihrigen Mandver noch
in einem hochst vervollkommnungsfihigen und
-bedirftigen Stadium, und man erkennt an ihr
deutlich, wie ein vortreffliches Pferde-, Offiziers-,
Unteroffiziers- und Mannschaftsmaterial nicht ge-
niigt, eine tiichtige Kavallerie zu ergeben, son-
dern wie die tiichtige Schulung in jeder Rich-
tung ihrer kriegerischen Verwendung und zwar
von lingerer Dauer die unerldssliche Vorbe-
dingung fiir die Leistungsfihigkeit der Waffe
im Ernstfalle ist. Offenbar hat diese Waffe un-
geachtet einiger in ihr eingefiihrter Neuerungen,
wie z. B. die ausgiebige Anwendung des Feld-
telegraphen und "die der Schnellfeuergeschiitze,
unter der in England so bedeutsamen Macht des
Althergebrachten und der Tradition sehr ge-
litten, und ihre Fachminner haben alle Veran-
lassung, den durch die bisherigen Mandver ge-
gebenen Impuls zu Reformen mit lebhafter Freude
zu begriissen. B.

Einleitung von Militdrstrafuntersuchungen durch
Truppenoffiziere, Unteroffiziere und Militédrbe-
horden. Von Karl Stooss, Major der Militar-
justiz. gr. 8° 13 S. Bern 1895, Verlag von
Hans Korber (vormals Huber & Comp.).
Preis 55 Cts.

Oft werden bei der Voruntersuchung Fehler ge-
macht, die von nachteiligen Folgen begleitet



sind und zu berechtigtem Tadel Anlass geben.
Da nun ein Offizier die Militirstrafgerichtsord-
nung nicht immer zur Hand hat, wenn ein Straf-
fall sein Einschreiten erfordert, und die Militér-
strafgerichtsordnung selbst in so knapper juristi-
scher Form seine Obliegenheiten behandelt, dass
ein Nichtjurist Mihe hat, sich zurecht zu finden,
so wird die vorliegende kurze Erliuterung den
Offizieren sehr willkommen sein. Sie ist ein niitz-
licher Ratgeber, sehr geeignet Missgriffen vor-
zubeugen.

In einem Anbang wird ein Auszug aus der
Militarstrafgerichtsordnung von 1889 gebracht.
Dieser enthalt die Bestimmungen iber Einleitung
des Verfahrens, Gerichtsstand und den Beschul-
digten und die Fille, in welchen Verhaftung
desselben angeordnet werden soll.

Zur Organisation des Militir-Radfahrwesens, von
Heinrich Graf zu Rantzau, Sekonde-Lieute-
nant im Garde-Fisilierregiment. Berlin 1894,
Verlag dor Liebel’schen Buchhandlung. Preis
Fr. 1. 10.

Nach einer kurzen Darlegung des Nutzens des
Fahrrades zu militirischen Zwecken im allge-
meinen, wird seine Verwendung in besonderen
Fillen eingehend besprochen und dabn Vor-
schlige fir Einfihrung des Fahrrades in der
deutschen Armee gemacht. Der Verfasser wiinscht
jedes Regiment soll aus seinem Bestand 16 Rad-
fahrer ausbilden. Davon kommen in der Kriegs-
formation (S. 14) je ein Radfahrer zu den Ba-
taillonsstiben und 12 Radfahrer unter Kom-
mando eines Radfahreroffiziers wiirden zur Verfi-
gung des Regimentskommandeurs gestellt. Es
scheint uns, eine geringere Zahl Radfahrer und
statt eines Offiziers ein Unteroffizier per Regi-
ment diirfte geniigen.

In einem Anhang werden in 8 Anlagen Vor-
schriften iber Verwendung des Fahrrades in
andern Armeen, Ausserungen iiber den Nutzen
und die Verwendung desselben, besondere Lei-
stungen u. s. w. gebracht.

— (Kreisschreiben liber Abhaltung von Feldgottesdiensten
in Militdrschulen und Kursen) (vom 19. Juli 1895). Ein
Spezialfall giebt uns Veranlassung, mit Bezug auf die
Abhaltung von Feldgottesdiensten in Militérschulen und
Kursen folgende Verfiigung zu erlassen.

Militarische Gottesdienste sollen in der Regel bloss dann
abgehalten werden, wenn Truppenkorper vom Regiment
aufwiirts sich im Dienst befinden. Wird es an hohen
Feiertagen wegen voraussichtlicher Uberfiillung der Orts-
kirche wiinschenswert, in anderen Kursen und Schulen
militirische Gottesdienste abzuhalten, so sind hiezu wenn
moglich Feldprediger aus der Umgebung einzuberufen.

(M. V. BL. Nr. 7))

— (Taggeld fiir die Landsturmkommandanten.) (Kreis-

schreiben vom 17. August 1895.) Wir teilen Ihnen mit,
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dass wir auf den Antrag des eidg. Oberkriegskommissa-
riates verfiigt haben, es sei den Landsturmkommandanten
fiir ihre Verwaltungsfunktionen per Landsturmbataillons-
kreis ein Taggeld von Fr. 18 und iiberdies fiir ihre be-
ziiglichen Reisen die Kilometervergiitung von 10 Cts.
per Kilometer, ohne Abzug, auszurichten.

— (Militdrische Portofreiheit) (Kreisscareiben ~vom
21. August 1895.) Das schweizerische Postdepartement
hat neuerdings konstatiert, dass Offiziersbediente und
Putzer fiir ihre Korrespondenzen die Portofreiheit in
Anspruch nehmen, trotzdem ihnen dieselbe gemiss den
bestehenden Bestimmungen nicht zukommt. Wir sehen
uns desshalb veranlasst, wiederholt darauf aufmerksam
zu machen, dass Offiziersbediente und Putzer, sowie Be-
reiter, Pferdewirter und Kasernenbedienstete nicht be-
fugt sind, fiir ihre Korrespondenz die militdrische Porto-
freiheit in Anspruch zu nehmen und dass in Fillen von
missbriuchlicher Inanspruchnahme derselben Bestrafung
wegen Verletzung des Postregals erfolgen wird.

Wir beauftragen Sie, diese Bestimmung in geeigneter
Weise durch Anschlag in den Kasernen (bei den Brief-
kasten) zur Kenntnis des in den Kasernen verkehrenden
Personals zu bringen.

— (Konzession zur Vornahme von Reparaturarbeiten an
Handfeuerwaffen.) (Verfiigung des schweiz. Militirdeparte-
ments.) Dem Zeughause Freiburg wird die Konzession
zur Vornahme von Reparaturarbeiten an Handfeuer-
waffen neuer Ordonnanz (Gewehre Mod. 89 und Kara-
biner Mod. 93), gemiss Art. 16 der bundesritlichen
Verordnung betr. die Waffenkontroleure vom 20. Fe-
bruar 1885, erteilt. M. V. B)

— (Das Kriegsgericht der IV. Division) verurteilte .am
28. September den Soldaten Schneeberger wegen Verun-
treuung von scharfer und blinder Munition zu einem
Monat Gefingnis, ohne Abzug der Untersuchungshaft
von 24 Tagen.

— (Disziplinarstrafordnung.) In Vivis, im ,Hotel des
trois Couronnes* versammelte sich Mittwoch 2. d.,
abends 7 Ubr, die Kommission des Nationalrates unter
dem Vorsitze Brosis fir die Vorberatung des Bundes-
gesetzes iiber die Disziplinarstrafordnung. An den Ver-
handlungen nimmt auch Bundesrat Miller, Vorsteher
des Justiz- und Polizeidepartements, teil, welchem das
Militirdepartement die fernere Leitung der Angelegen-
heit iibertragen hat, da er der Verfasser des Entwurfs
ist. Miiller ist in dieser Kommission, nachdem er zum
Bundesrat gewihlt worden, als Prisident durch Brosi,
als Mitglied durch Biihlmann ersetzt worden. (B.)

— (Artilferieibungen am Gotthard.) Die ,Gotthardpost®
meldet vom Gotthard: ,Unter Leitung von Oberst
Affolter iibt sich am Eingange in das Unteralpthal eine
Abteilung Positionsartillerie mit je zwei Geschiitzen von
8 und 12 cm und zwei Morsern. Es ist sehr interessant,
diesen Schiessiibungen zuzusehen. Die Ziele sind meist
Mannsfiguren, hoch oben unter den Gipfeln, so dass sie
von blossem Auge kaum wahrzunehmen sind.“

— (Eine Berichtigung inbetreff eines Entlassungsge-
suches) finden wir in der ,N. Z.“ vom 27. Sept. Diese
sagt: ,Zeitungsnachrichten, die sich teils bestitigen,
teils widersprechen, berichten von der Demission des
Herrn Oberst Affolter als Artilleriechef und damit gleich-
zeitig Chef des Festungsbureaus der Gotthardbefesti-
gung. Herr Oberst Affolter ist nun seit mehreren Jahren
als oberster Beamter der Gotthardverwaltung stindig im
Festungsgebiet thitig und hat sich in dieser Zeit um die
Organisation der Verteidigung uod die Verwaltung der
Befestigung grosse Verdienste erworben, die vom Militér-
departement durchaus anerkannt werden. Ein Gesuch um
Entlassung von seiner Stelle hat Herr Affolter nun zwar
nicht eingegeben, dagegen ist so viel richtig, dass er die



	Einleitung von Militäruntersuchungen durch Truppenoffiziere, Unteroffiziere und Militärbehörden [Karl Stooss]

